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/~RÄSIDENTENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

An das 
Bundesministerium For 
Land- und ForstwirtschaFt 

5 t ubt.::>nr i ng 1 
1010 Wien 

Wien, am 7.4-.1992 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: 
17.100/04-IFI 7/92 9.J.1992 

Unser Zeichen: 
(I.I//'1-J92/(I.Ie//15 

BetreFf: EntwurF eines Bundesgesetzes.) mit dem das 
l1arktordnungsgesetz '1985 geändert wird 
(l1arktordnungsgesetz-NoveLLe 1992) 

Durchwahl: 
5lJ/5JO 

Die PräsidentenkonFerenz der LandwirtschaFtskammern tfster-

reichs gestattet sich.) zum im BetreFF genannten EntwurF 

5teLLung zu nehmen wie t-oLgt: 

l1arktordnungsbestimmungen haben nach wie vor entscheidende 

Bedeutung Für die 5icherung von Preis und Absatz t-ür die 

Bauern J Für die Gewährleistung eines qualitativ hochwer

tigen Rngebotes For die Konsumenten und den Schutz der 

inländischen Produktion. Durch das Regi erungsüberei nkommen 

ist daher zurecht vorgegeben, daß es jedenFaLLs auch ab 

.Jul i 1992 wei terhi n l'1ark tordnungsregel ungen geben muß. Di e 

jeweiLige gesetzLiche RegeLung ist nicht nur den sich 

ändernden wirtschaFtLichen Verhäl tnissen anzupassen, son

dern auch auF die EntwickLung der handeLspoLitischen Rah

menbedingungen abzustellen. 

Di e Präs iden t enkon Ferenz begrüß t grunds ätz Li eh das aus 

dem l1inisteriaLentwurf hervorgehende Bestreben J auFbauend 

auf den 1988 erFoLgten ReFormen.) zeitgemäße Weiterent

wicklungen im milchwirtschaftlichen System" in der Rusfor-

1014 Wien, Löwelstraße 12. Postfach 124, Telefon 53 441, Telefax 53441·328. 53441-510, Fernschreiber 13/5451 

7/SN-139/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)2 von 17

www.parlament.gv.at



- 2 -
mung äer Ri eh tmengenregeL ung unä im organisa tor ischen Be-

reich vorzunehmen. Neuregelungen im vorgeschLagenen Sinn 

zieLen auF eine zukunrtssichere EntwickLung äes Wirt

schartsbereiches unter besonäerer Wahrung äer Interessen 

äer NiLchbauern. 

Fur äie Präsiäentenkonrerenz steht bei der BeurteiLung 

von NarktoränungsregeLungen äie Preis- und Rbsatzsicherheit 

im Voräergrunä. Zur Erreichung äieses ZieLes beäarr es 

nicht nur geeigneter gesetzlicher Bestimmungen/ sondern 

auch Leistungsfähiger Verarbeitungsbetriebe sowie eines 

funktionierenäen Exportsystems. Ruch in Hinkunrt sind in 

einem LiberaLeren Narktordnungss.vstem bestimmte grundsätz

Liche RegeLungen erroräerLich/ äie den Bauern unä Konsumen

ten notwenäige Sicherheit geben und einen erschutterungs

t-rei en übergang zu anäeren Nark toränungsmodeL L en ermögL i

ehen. 

Di e Rucknahme äes RegeL ungsumfanges im HDG erroräer t di e 

Stärkung Lei s tungst-ähiger Verarbei tungs - unä Vermarkt ungs

einrichtungen und entsprechende Rahmenbeäingungen fur äeren 

Rrbeit. Nur wettbewerbsfähige Betriebe werden mitteL- unä 

Längerfristig den österreichischen HiLchbauern ein 

entsprechendes Einkommen gewährleisten können. RLLe Bestre

bungen zu einer weiteren Verbesserung der Wettbewerbsfähig

keit äer bsterreichischen HiLchwirtschaft sind äeshaLb 

nachhaltig zu fdräern. GegenteiLige Haßnahmen wurden in 

einem verschärrten Wettbewerb auf in- unä ausLändischen 

Härkten nicht nur eine Gefährdung einzeLner Unternehmen J 

sonäern ein Infragestellen der Position der dster

reichischen NiLchwirtschaft insgesamt beäeuten. 

Die Präsidentenkonrerenz bekennt sich zu einer Stärkung 

äes Leis tungsanreizes und zu ei ner wei teren Kos tensenkung 

im Verarbei tungs- unä Verwal tungsbereich. Die Rahmenbedin

gungen mussen es äen Be tri eben jedoch auch inder Praxis 

ermdgLichen J äie ihnen gestellten Rufgaben im Interesse äer 
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Nilchbauern zu errallen. Eine wichtige Voraussetzung hieFar 

ist die Fortsetzung und Intensivierung von Marketing und 

Werbung Far österreichische Milch und Nilcl?produkte. Die 

Rrbeit bewährter Einrichtungen,) wie z.B. der iJ'NIG aur die

sem Gebiet, ist daher auch rar die ZukunFt zu sichern. 

Im Bereich der Richtmengenregelung werden die vorgeschLage

nen Vereinrachungen und neuen Nögl.ichkei ten grundsätzliCh 

begruBt. Es wird angeregt,) geeignete NaBnahmen vorzusehen~ 

die auch Far die Zukunrt eine den österreichischen 

Produktionsvoraussetzungen entsprechende Produktionsmenge 

gesichert erscheinen lassen. 

Die Marktordnung rur Getreide besteht neben dem Markt

ordnungsgese tz aus ei ner Vi eL zahl von FörderungsmaBnahmen 

des Bundes im Rahmen der sogenannten PrivatwirtschaFtsver

wal tung des Bundes. Die im NDG vorgesehenen Naßnahmen be

darFen zwingend der Ergänzung durch die Förderung,) wie 

vor aL l em die Export t-örderung rur Getrei de,) die Förderung 

rar Produktionsalternativen oder die Förderung Fur Grun

brache. 

ZieLsetzung der Getreidemarktordnung soL L te wei terhin der 

5chutz der inländischen Produktion durch einen entsprechen

den Rußenschutz, die Qualitätsorientierung und die Narkt

entLastung durch den Umstieg vom Getreidebau auF andere 

Kulturarten (ProduktionsalternativenJ und verstärkt die 

Rusrichtung auF die Erzeugung und Verarbei tung von nach

wachsenden Rohstorren sein. 

Die im Narktordnungsgesetz in der gel tenden Fassung vor

gesehenen Bei träge der Produzenten sind in einem unmi t tel

aaren Zusammenhang mi t den Förderungsmaßnahmen des Bundes 

zu sehen,) die jährLich im Rahmen der GetreideprotokoLLver

handlungen vereinbart werden. 
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Die Pr~sjdentenkonrerenz stellt kLar~ daß Produzentenbei-

t r~ge J in we L c her Höhe auch immer) nur un t er der Vor

aussetzung vertretbar sind/ daß ein Einvernehmen Ober die 

l'1al3nahmen zur l'1arktentLastung gerunden wird. Ohne die kon

krete Rbsicherung der entsprechenden Förderungsmaßnahmen 

(Export t-örderung) InL andsverbi L L igung) RL terna ti vent-örde-

rung.J GrUnbracherörderung J St~rkerörderung) ist eine Zu-

s ti mmung zu Pro duzen t enbei tr~gen kei nes r aL l s mög Li ch. 

§§ 53. Rbs.2 und 53v. Rbs.2 in der geltenden Fassung 

enthaL ten die Bestimmung, daß der Bund rür Rbsatz- und Ver

wertungsmaßnahmen im Bereich der Getre~'dew~'rtschart und rür 

Förderungsmal3nahmen zugunsten von Ersatzkulturen des Ge

treidebaues dem Getreidewirtschartsronds MitteL in der hal-

ben Höhe der jeweiLs r~Lligen Kosten zur Verrügung zu stel

Len hat. 

Diese Bestimmung rührt dazu) dal3 die Landwirtschat-tLichen 

Produzenten ni cht nUl- 50 % der Kos ten der Getrei deverwer

tung) sondern auch 50 % der Kosten rür das Rlternativenrör

derungsprogramm (nach Rbzug des SockeL betrages des Bundes) 

tragen müssen. 

Die Präsi den tenkonrerenz s teL L t dazu res t, dal3 dieser hohe 

Grad der PrOduzentenbeteiligung international vöLLig un

übLich ist, und daß in der EG eine vergLeichsweise geringe 

BeteiLigung der Produzenten an den Verwertungskosten gege

ben ist. 

In diesem Zusammenhang wird aur das Rrbei tsübereinkommen 

der Regierungsparteien vom 17. Dezember 1990 verwiesen J 

in dem ausdrUckLich restgehaL ten wird..' dal3 die rinanzieL Le 

Ni tverantwortung der Produzenten sukzess.ive zu reduzieren 

is t. 
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Nach Auffassung der Präsi den tenkonferenz muß es im Rahmen 

der Get rei demark tordnungsverhandL ungen "992 zu ei ner sub

stantieLLen Verringerung des Produzentenanteiles kommen. 

Das Ergebnis der VerhandLungen wird in den oben dargesteLL

ten Bestimmungen des NDG durch eine entsprechende Adaptie

rung des Bundesanteiles zu berUcksichtigen sein. 

Die Präsidentenkonferenz bekennt sich grundsätzLich zu den 

ZieLen der Nark tordnungsreform im Sinne von mehr Hark t-

orientierung und Abbau bestehender RegLementierungen. Dies 

tri fft auf aL L e Bes t immungen im En twurf zum Abschni t t Ge-

treide zu. 

Zu ei nzeL nen Bes ti mmunqen des En t wur fes wi rd bemerk t : 

ArtikeL I (Verfassungsbestimmung) 

Die vorgesehene VerLängerung der GeL tung des Gesetzes um 

vier ,.Jahre wird begrUßt J weiL damit in einer schwierigen 

Umstellungsperiode eine entsprechende GrundLage fUr den 

betroffenen Wirtschaftsbereich geboten wird. 

ArtikeL II 

Z.1 (§ 2 Abs. '1 a neu): Di e vorgeschL agene Tex t i erung 

en t spr ich t den in t-oL genden Bes t immungen vorgesehenen 

#nderungen. Es wird kein Einwand erhoben. 

2.2 (§ 2 Abs. , neu): Es wird darauf hingewiesen J daß der 

vorgesehene Termin der organisatorischen Ums teL Lung 

innerhaLb eines Wirtschaftsjahres des Fonds Liegt. 

Es soLL jedenfaLLs sichergesteLLt werden; daß abrech

nungstechnische Vorgaben fUr ein voL Les Wirtschaftsjahr 

anzuwenden sind. 
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Z.3 (,§ 2 a neu): Da es sich bei eiieser RegeLung nur um eine 

Legistische ZusammenFassung der Bestimmungen über eien 

Richtpreis haneieLt/ wirei kein Einwanei erhoben. Schon 

in eiiesem Zusammenhang wirei verLangt> eien Richtpreis 

eiurch en t sprecheneie FL anki ereneie Maßnahmen wi e z. B. 

Lageraktionen unter Berücksichtigung eier Kapitalkosten 

und ausreicheneie Exporterstattungen abzusichern. 

Z,4 (§§ 3 5): Diese Bestimmungen regeLn eias AusgLeichs-

und ZuschuBs)/stem. 

Di e i nl7al tL ich unveränder te NeuformuL i erung des § 3 

ergibt sich aus der RegeLung der Bestimmungen über 

eien Richtpreis in § 2 B, 

ZU ~ wirei angemerkt, eial3 dJ'e vorgeschLagenen Ffneierun

gen mit dem Für 1994 vorgesehenen EntFalL> insbesoneiere 

der RbsatzgebietsregeLung, zusammenhängen. 

Rusdrücklich begrül3t wird, daß in ~ die Sicherung 

eies Transportkos tenausgL ei ches bei der RnFuhr Für eii e 

Laufzeit des Gesetzes gegeben ist. 

In § 5 Abs, 5 soL L te jedenFaL Ls kL arges teL L t wereien.l daß 

hinsichtLich der Zuschußgewährung für die StilLegung 

von Betrieben bzw, Proeiuktionsabteilungen relevanter 

Größe kei ne termi nl i chen Veräneierungen zur bis 

31.12,1991 geLtenden Regelung vorgesehen sinei, 

Das Bestreben um EntLastung des Ausgleichss)/stems von 

bes timmten Rusgabenposi ti onen ist im S.i nne der vorgese

henen Annäherung an aneiere Marktoreinungssys terne grund

sätzlich zu begrüßen/ weiL dort derartige AuFwendungen 

aus öFfentLichen Mitteln Finanziert werden, Der Bereich 

der sogenannten "systemfremden Lasten" J'm milchwirt-

schaf tL i chen RusgL ei chssys tem is t jeeioch wei t größer, 

als eiie in§ 5 Rbs,5 erwähnten Verbilligungsaktionen, 

für deren For t führung mi t geäneier ter Fi nanz i erung ge

sorgt wereien soLLte. 
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Z 5 (§ 11 Rbs.2): Kein Einwand gegen die Rnpassung der Zi-

tierung des Preisgesetzes. 

Z 6 (§ 13 Rbs. '1.>: Bei den vorgeschL agenen Bes ti mmungen 

handelt es sich um eine technische Rnpassung in Zusam

menhang mit dem vorgesehenen Entfall der Rbsatzgebiete. 

Z 7 (§ 13 Rbs.S neu): Der Entfall der Rbsatzgebietsregelung 

ab 1994 bedeutet nicht nur den WegfaLL eines regionaLen 

Li efermonopol sJ sondern auch der regi onal en Versor-

gungspfLicht. Durch geeignete Regelungen muß sicher-

gesteL L t werden, daß eine Zusammenarbei t von Betrieben 

und Vermarktungseinrichtungen zur optimaLen Bedienung 

des /'1arktes> insbesondere mi t Frischprodukten, jeden

faLls gew~hrLeistet wird. 

LJl (§ '14 Rbs.1): Diese Bestimmung stel.Lt eine technische 

Rnpassung an vorgesehene Lockerungen im System dar. 

Kein Einwand. Vorgeschlagen wirä, als weiteres Kriterium 

für die Verordnungen "die Verbesserung der Verarbei

tungs- und Vermarktungsstruktur " vorzusel,en. 

Z 9 (§ 14 Rbs.2a): Kein Einwand gegen diese Rnpassung in der 

Zitierung des § 5. 

Z 10 (§ 14 Rbs.4); Kein Einwand gegen diese Rnpassung in der 

Zitierung des § 2 a. 

L..L1 (§ 15 Rbs. 2a neu): /'1i t der vorgeschl agenen Neuregel ung 

entfallen ab 1994 die /'1ilch- und Produkten-Disposition 

durch den Fonds so .. .-1 e di e Zukaufsauftr~ge. Es wird 

dagegen kein Einwand erhoben, jedoch angeregt, geeig

nete Bestimmungen t-ür besondere Nott-~lLe wie sie z.B. 

anLäßLich der Katastrophe in TschernobyL eintraten, 

vorzusehen. 
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Die Einschrijnkung der Liet-er- und ZahL ungsbedingungen 

auf die Einzugsgebiete ergibt sich aus einem EntfaLL 

der RbsatzgebietsregeLung. 

Z 12 (§ 15 Rbs.3 u. 4): Diese "Strafbestimmung" war bisher 

t-ür {)ers töße gegen di e fiebie tsregeL ung vorgesehen. 

In ihrer nun vorgeschLagenen sehr aLLgemeinen Te.><:tie

rung erscheint sie zu weitgehend und nicht der Rbsicht 

einer Lockerung des Systems zu entsprechen. Es wird 

angeregt, angemessenere Bestimmungen .in das Gesetz 

aufzunehmen. fiegen die Rnpassung der Zitierung in 

§ 15 (4) kein Einwand. 

Z 13 (§ 17 Rbs." u. 2): Gegen die Rnpassung der Zitierung 

~'n Rbs. '1 kein Einwand. Die in Rbs. 2 vorgesehene 

Neuformulierung ist sinnvoLL und wird wegen der damit 

verbundenen {)ereinrachung des Systems begrüßt, 

Z '/4 (§ '18 Rbs.2): Kein Einwand gegen die Rnpassung der Zi-

tierung des § 2. 

Z '15 (§ 20 Rbs.5): Kein Einwand gegen die Rnpassung der Zi-

tierung des ,,-
:I 2. 

~Q (§ 20 Rbs.6): Kein Einwand gegen die Rnpassung der Zi-

tierung des § 2. 

Z 17 - '19 (§§ 22 Rbs.2 Z 'I, 2 u. 7 sowie 23 Rbs.5 Z 1): Kein 

Einwand gegen die Rnpassung der Zitierung des ZoLLge-

setzes. 

Z 2[2 (§ 26 Rbs.2): Die Rufnahme von HarerfLocken in den 

Warenkatalog wird ausdrücklich unterstützt. 

Z 21 (§ 27 Rbs. 4 neu): Kein Einw'and 
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Z 22 (§ 28 Rbs. n: Die Rnpassung des Maiswirtschaftsjahres 

auf den Zeitraum 1.10. - 30.9. wird unterstiltzt. 

Z 23 (§ 29 Rbs. '1): Kein Einwand gegen die Neuformulierung der 

Preisbasis. 

Z 24 (§ 3D Rbs.5 neu): Kein Einwand gegen den WegralL der 

5taatshandel.sbestimmung nach dem 30.5. ·,g,92. 

Z 25 (§ 33 Rbs.8 u.9 neu): Die Pr~sidentenkonferenz tritt 

filr den EntfalL des Brotgetreidefrachtausgl.eiches 

ein und verweist auf die diesbezilgLiche 50ziaLpartner

ei ni gung im Rahmen der Ge t rei deverhandL ungen 1 gg 1. 

Im WegfaLL des Brotgetreidefrachtausgleiches wird 

ein wesentLicher Beitrag zur Verwal tungsvereinfachung 

gesehen. ZugLeich steLLt die Maßnahme einen Schritt 

zur EG-Rnn~herung dar. 

Die vorgesehene Zweckbi ndung filr aL L f~L L ige Res tmi t teL 

aus dem Brotgetreidet-rachtausgLeich wird begrüßt. 

Z 25 (§ 37 Rbs. n.- Die Rut-nahme der IndustrievermahLungen 

in die geLtende Melderegelung wird begrilßt. 

Z 27 (§ 38 Rbs.5): Die UmsteLLung der Preisdefinition filr 

den InL andsprei s wi rd begrilß t . 

Z 28 (§ 38 Rbs. 8): Die Einfilgung von "eßbaren" Hat-erfLocken 

wird unterstützt. 

Z 29 (§ 39 Rbs.3): Gegen die Rnpassung der Begriffe filr 

Russchreibungsverfahren besteht kein Einwand. 

Z 3D (§ 39 Rbs. '1' Z J).- Kein Einwand - 2i tierung ZoLLgesetz 
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Z 3'1 (§ 40 Abs. n: Die vorgeschLagene Bestimmung über die 

Verwendung der Impor t ausgL ei chsmi t teL und von Si cher

steLLw7gsbetrdgen wird ausdrücklich begrüßt. 

Z 32 (§ 53 Abs. 2): Gegen die Ergdnzung um den Begri t-F "5tdr

keFbrderung" besteht kein Einwand. Es ist dabei der 

Zusammenhang mi t dem EntwurF zum 5tdrkeFbrderungsge-

setz zu sehen. 

Den wei teren Änderungen wi rd ausdrückL ich zuges t immt. 

Z Tl. (§ 53 b Ros. '/): Die RuFhebung der Nengenuntergrenze 

bei HarnstoFF und bestimmten Phosphatdüngern erscheint 

dringend geboten., da es bei diesen Produkten.J insbe

sondere aber bei HarnstoFF.J derzeit zu bedeutenden 

Umgehungen des Fbrderungsbei trages auF Düngemi t teL 

kommt. 

Z 34 (§ 55 (1) Z 2) 

Z 35 (§ 55 (1): Kein Einwand gegen die textliche Anpassung 

an das Rrbeiterkammergesetz '199'1 

Z 36 (§ 58 (2a) neu): Nach den voraussichtLich weiterhin 

anzuwendenden Bestimmungen der Geschdrtsordnung der 

Fonds whre auch die Verankerung der den GeschdFtsFüh

renden Ausschuß vorbereitenden Dbmdnnerkonrerenzen 

erForderlich. 

Rngesichts des Uberganges der Verwaltungskostenbeitrdge 

auF die AHR wdre es zweckmdßig J die bei der AbwickLungs

t ä ti gke i t der Fonds en t stehenden Kos t en auch über 

die RNR ansteLle des Bundes zu Finanzieren. 

Z 37 (§ 58 Abs. 4- a neu): KL are Bes t immungen Für di e Uber

Leitung zu einer neuen Organisationseinheit sind 

erForderLich. 
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In diesem Zusammenhang wird daraur hingewiesen" daß 

auch der Rechtsbestand an Fondsverordnunqen einer 

zweireLsrreien LjberLeitunq bedarr, um eine Rechtsun

sicherheit zu vermeiden. 

Z 38 (§ 58 a neu); Hinsichtlich des /'1WF wird aur die ProbLe

matik eines Ubergangstermines innerhaLb des Wirt

schartsjahres verwiesen. 

Für eine korrekte 5chLußbiLanzersteLLung ist der vor

gesehene Zei traum von 3 /'1onaten bei Beachtung aL Ler 

gesetzLichen Vorschrirten (z.B. Wirtschartstreuhänder

einSChaLtung) unzureichend. 

Es wi rd verL ang t" ei ne ausrei chende Fr ist vorzusehen. 

Z 39 (§ 61 a neu); Grundsätzlich kein Einwand; eine 5enkung 

der Höchstwerte rür die Verwal tungskostenbei träge muß 

im Zusammenhang mit der gepLanten organisatorischen 

Ums teL L ung vorgesehen werden~ wobei auch der Bund rür 

die von ihm veranLaßten Tätigkeiten einen entsprechen

den Beitrag Leisten soLL. 

Z 40 (§ 67 a neu): Ruf die ProbLematik eines aur 6 /'1onate 

verkürzten Geschärtsjahres beim /'1WF wird hingewiesen. 

Zu Rbs. 2 wird aur die Rusrührungen zu Z 38 verwiesen. 

Z '" (§ 68 a Rbs.").- Kein Ei nwanä, jedoch muß kl arges teL L t 

werden" daß die Finanzierung derartiger Naßnahmen durch 

den Bund bzw. auf gesetzLiCher Basis erfoLgen muß. 

Z 42 (§ 68 a Rbs.4 neu): Kein Einwand 

L~.1 (§ 70 a Rbs. '1 u. 4).- Kein Einwand gegen die Zitierung 

gemäl3 Rrbeiterkammergesetz '/99'/ 

Z 44 (§ 73 Rbs. 1-3): Kein Einwand 
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Z 45 (§ 13 Rbs.3 a u. b neu): Das EntraLLen der RegeLungen 

Uber das ErLdschen einer Richtmenge bei NichtLiererung 

im Basiszeitraum wird begrUBt> jedoch soLLte in Rbs. 3 b 

aur die nach vorhandene Fut terrL äche und deren VerrlJ-

gungsberechtigte ansteLLe des Wirtschartsgebäudes 

abgesteLLt werden. 

Z 46 (§ 13 Rbs.4 u. 5): Kein Einwand. 

Z 41 (§ 13 Rbs. 5 a neu): Der En t raL L der Bes t immungen Uber 

die 5tiLLegung von Richtmengen wird aLs EntblJrokrati

si erung begrUB t . 

Z 48 (§ 13 Rbs. 9 Z 8 neu.>: Kein Einwanä.J es wird jedoch aur 

die unterschiedliche RegeLung in Z 4 hingewiesen (dort 

aLiquote Rusgangsmenge.>. 

Z 49 (13 13 Rbs. 15): Kein Einwand gegen die Rnpassung der 

Zitierung von § 11. 

Z 5D (§ 13 d neu): Die im Entwurr vorgeschlagene neue zu

sätzLiche Form des berristeten überganges von Einzel

r i chtmengen (sog. Quo tenl easi ng) wi rd begrUB t./ soL L 

jedoch schon rUr das Wirtscharts jahr 1.992/.93 ermdq

licht werden. Es wird angeregt, eine Mindestdauer von 

einem Wirtsc:harts jahr vorzusehen und 50 auch L änger

t-ristige Vereinbarungen unbUrokratisch zu ermdglichen. 

Rls Voraussetzung beim abgebenden Betrieb sol L die 

Ei ns teL L ung der Li ererung vorgesehen werden, wei L 

unter Umständen kLeine RichtmengenteiLe nicht verleast 

werden kdnnen und so ein Verleasen an mehrere Landwirte 

scheitern kdnnte. 

In Rnalogie zu den Forderungen zur HandeLbarkeit § 15 (4) 

soL L die regionaLe Eingrenzung aur die BundesLänder 

abgesteLLt werden. 
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Z 5'1 (§§ 75 u. 75 a): Die Verwendung des bisherigen Einbe-

haL ts von J 5% der Ri chtmengen bei der HandeL barkei t 

Für besondere RuFstockungsf"äL Le wird begrüßt. Der 

EntFaLL der RushangverpFlichtung wird begrüßt~ weiL 

sich diese RegeLung in der Praxis nicht bewährt hat. 

Zu Rbs. " wird aur den langjährigen Wunsch nach Ein

grenzung der Handelbarkeit auF Bundesländer verwiesen~ 

dem der Entwurf" nicht entspricht. 

Zu Rbs. 5 Z 3 wird verlangt J aLs Flächenschlüssel 5 ha 

zu je 6.000 kg J 6 ha zu je 5.000 kg und 10 ha zu je 

4-.000 kg vorzusehen. 

Zu Rbs. 6 a wi rd die Erhöhung der Obergrenze auf" 

100.00B kg begrüßt. 

Zu § 75 a wird der Entf"all von Obergrenzen bei Be

triebszusammenlegungen inFolge Verehelichung J 

Erbschaf"t und Ubergabe begrüßt. Ebenso posi ti v wi rd 

die neue NögLichkei t der Zusammenlegung bei Kauf" eines 

Betriebes bewertet. 

Z 52 (§ 75 b): Kein Einwand. 

Z 53 (§ 75 b Rbs.4-): Kein Einwand. 

Z 54 (§§ 75 cu. 75 dJ: Die Uberlei tung der geL tenden Be-

stimmungen über aL te Tei L f"L ächen Pachtverträge und 

Partnerschaf"tsverträge spätestens 1996 auF neu ge-

schart-ene einFachere Formen des Ri chtmengenüberganges 

wird L?egrül3t. RuF besondere FäLLe mindestens rünrjäh

r iger Pach t ei nes ganzen Be tr i ebes wi rd h.i ngewi esen J 

in denen nur die Einräumung der bevorzugten Handelbar

keit den von beiden Vertragspartnern gewünschten 

Richtmengenübergang ermögLichen könnte. 
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Z 5S (§§ 75 e bis 75 g): Kein Einwand gegen die der Rechts-

sicherheit dienenden Bestimmungen der §§ 75 e und 75 t. 

Die NagL i chkei t" gemäßf:i 75 9 .Jungübernehmern die 

bisher bei der l-IandeLbar/<,ei t vertal Lenen Richtmengen

anteiLe zugängLich zu machen, wird begrüßt und die 

Erweiterung des Berechtigtenkreises auch aut die FälLe 

des Betriebskautes angeregt. Ein VertaLl gemäß Rbs. 3 

u. 8 sol l un terbL ei ben. Di ese Nengen kann ten der Zu

teilungsmenge des nächsten Jahres zugeschLagen werden. 

Z_ 56 (§ 77 Rbs.1 u 2): Kein Einwand gegen die Rnpassung an 

das Rrbeiterkammergesetz 1.9.91. 

Z 57 (§ 81 Rbs.5): Die vorgeschLagene Neuregelung betriebs

individueller Rutteilungen der Jahresrichtmenge wird 

aLs VerwaLtungsvereintachung begrüßt. 

Z 58 (§ 81 Rbs.S a neu): Die rückwirkende RegeLung im Sinne des 

§ 81 Rbs.5 wird begrüßt. 

L59 (§ 88 Rbs. 'f): Kein Einwand. 

Z 60 - 62 (§ 88 Rbs.3 Z 2" 3 und 6): Kein Einwand. 

Z 63 (§ 92 Rbs. 1): Kein Einwand. 

Zu Rrtikel III Kein Einwand 

Die Präsidentenkonterenz regt darüber hinaus die Rutnahme 

t'olqender Bestimmunqen in das Gesetz an: 

- Zur Sicherung des Richtpreises ist es unbedingt ertorder

lich., Für bestimmte Grundprodukte ab EntfaLL der Rbsatz

gebietsregelung Lageraktionen unter Berücksichtigung auch 

der Kapitalkosten vorzusehen. In Verbindung gesetzliCher 

Vorgaben Für eine entsprechende Erstattungspolitik ist 

die riJr die Richtpreissicherung erForderLiche Narkt-
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entLastung zu gew~hrLeisten. 

Im Rbschnitt D (RbsatzFbrderung im Bereich der MiLch

wirtschaFt) soL L te in AnLehnung an geL tende RegeL ungen 

der EG-Marktordnung eine Zweckwidmung der eingesetzten 

MitteL Filr Marktentlastungsmaßnahmen aLs Marktordnungs-

auFgabe kL arges teL L t werden. Dabei soL L ten neben RegeL un

gen ilber Lagerkos tenzuschilsse auch Rahmenbes t immungen Filr 

Erstattungen und BeihiLFen FestgeLegt werden. 

- Während im EG-Bereich RegionaLkonzepte J die zu Struktur

verbesserungen bei der Verarbei t ung Filhren.J im Inves ti-

tionsbereich entsprechend geFdrdert werden ß t-ehL t ei ne 

derartige zukunrtsorientierte Maßnahme in österreich" 

die vom Bund Finanziert werden soLL. 

- Die Pr~sidentenkont-erenz erneuert die Forderung auF Ein

rechnung miLchwirtschartLicher Importe in den InLandsab

satz / wobei al l F~l lige Finanziel Le Ruswirkungen vom Bund 

getragen werden milßten. 

- Rngesichts der Errahrungen mit der Entwicklung der MiLch

anlieFerung und saisonalen NachFragespitzen wird ver

langt .. die gesetzlichen Maßnahmen so zu gestal ten ß daß 

ei ne bes tmbgL i ehe Si cherung sowohl der Einkommen der 

Milchbauern al.s auch von rilr die ZukunFt wichtigen Märk

ten gew~hrLeistet wird. 

- Es soll geprilrt werden" ob nicht durch geeignete Bestim

mungen Filr eine dezentrale Behandlung von Fragen des 

Richtmengenilbergangs raschere Entscheidungen bei voller 

Rechtssicherheit erreicht werden kbnnten. 

Bei der Pachtung eines Betriebs durch einen oder mehrere 

P~chter § 73 (2 a) solL auF die Mitpachtung des Wirt

schartsgeb~udes verzichtet werden. 
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- Die Richtmengenübertragung bei VerLegung des Betriebs-

standortes (§ 73 c) soll nicht auf den Rbschluß des 5ied-

Lungs- bzw. Enteignungsverfahrens abgesteL L t werden; 

weiL damit die Entscheidung oft sehr verzögert wird. 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern öster-

reichs behält sich die Erstattung weiterer NoveLLierungs

vorschLäge ausdrückLich vor. 

Das Präsi dium des Na t ionaL ra tes wird von di eser 5teL L ung

nahme durch Ubersendung von 25 ExempL aren in Kenn tni 5 ge-

setzt. 

Der Präs iden t : Der Generalsekretär: 

gez. NR 5chwarzböck gez. DipL.Ing. Dr. Fahrnberger 
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